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berufsrechtliche Kontrolle der Richtigkeit und Zweck-

.aßigt.l, der Tätigkeit des Anwahs im Zusammenhang

mit där Mandarswahmehmung isl ausgeschlossen Gleich-

wohl können grobe vertragswidrige Verhaltensweisen des

Anwalts, die 
-mit einer gewissenhaften Berufsausübung

*d rni, d.t Steltung dei Anwalts nicht mehr vereinbar

iind. berufsrechtlich relevante Verstöße gegen die Berufs-

nflichten darstellen. Dies gilt insbesondere dann' wenn

äurch das pflichtwidrige Verhalten die äußere Seite der

enwaltstatiekeit betroffen und die lntegrität der Anwalt-

schaft allgeirein beeinüächtigt wird.

Praxishinweis

Mit Wirkunq zum 1.7.2015 ist die Neufassung des 5 11

BORA in KrJft getreten. Danach ist der Anwalt nunmehr

äiplizit verpflk-htet, ein ihm angetragenes Mandat in an-

oehessenei Zeit zu bearbeiten. Diese Klarstellung be-

i.t ienli ri.tt .tt.in .uf das Zeitmoment. Die Norm enthält

iictr iedweder Ansätze, den Inhalt oder die Qualität der

ä.*äittiitt* Mandatsbearbeitung zum Gegenstand be-

iufsrechtlicher Aufsicht werden zu lassen Mit der Formu-

iiä;ö ;i; .ng"t.tt.n", Zeit zu bearbeiten" wird auch

[ür.itättt, da-ss Besonderheiten der anwaltlichen Tätig-

teit-nectrnüng getragen wird und insbesondere eine Un-

taliokeit im t"ntäressä des Mandanten nicht sanktioniert

weäen kann.

E 122 Il 2 BRAO, welcher inhaltlich dem $ 172 III 1

SIPO entspricht, voraus, dass er eine geschlossene, aus

.i"rt1"irü u"rrieindli"h" Sachdarstellung des Antragstel-

i".r *tf'taft, die es ermöglicht, ohne Rückgriff auf 
-den

r".".iä ii-tft"rt der Ermittlungsakten eine Überprütung

äei Sinst"tt.,ng.ent"cheidung vorzunehmen (vgl auch

ev.rfG. l.lJW 
-2000, 

1027 nt $ 172 SIPO) lnsbesondere

mu., dei Anttag *eitgehend vollst.äindig die gewechselten

Slnt iU* wiedirgeben und darf keine Bezugnahme ent-

hutt*. lu, zur Eitscheidung berufene Gericht soll allein

durch den Anhag in die Lage versetzt werden' eme

ichlilssieteitspo6ng anhand der objektiv gegeben-en

iu"triun- no."-.h-in. Diesen Anforderungen wird der

Äntras"nicht eerecht, da er eine Vielzahl von Verweisen

*J-iü^*ufil.n auf die dem Antrag beigeftigten Anla-

e"" 
""thait 

Dadurch wird der Antrag zum- einen.untiber-

iichtlich sowie schwer lesbar und zum anderen bletbt Iur

aas 6e.icftt unklar. ob die im Antrag getroffenen Ar'rsfüh-

runeen vollständig sind und ob diese nicht elne subJeKllve

iEi.tune arr.tt die Rechtsanwaltskammer enthalten' Im

ireebni"s sieht sich der AnwGH Berlin nicht in der Lage'

attEin auf Cruna der Antragschrift zu prüfen, ob die Ge-

neiulstratsunwultschaft ihr; Strafr'erfolgungspflicht ver-

let^hat.

Praxishinweis

AnwGH Berlin, Beschluss vom 29.10.2015 - IAGH 8i/15 =

B;ckRS 2016,57699 I

Unzulässiger Antrag auf gerichtliche

Die Nichterfüllung der in 5 56 lll Nr' 1 BRAO geregelten

Ä"täiäiriiii.iri einer Nebintätigkeit kann gem S s7
'eiÄo-adch 

ein zwangsgeld zur Folge haben Das zwangs-

qäia-.uis i"oo.tt geri. i 5z tl enno zuvor durch den vor
iuna oa"i O"n päsidenten einer Kammer schriftlich an-

gedroht werden.

Entscheidung

Ein Antraq auf qerichtliche Entscheidung gem S-1.22 ll

BRAO setzl voraui, dass er eine geschlossene, aus slch ne-

raus verständliche Sachdarstellung enthält'

Im Rahmen der Ermittlung der neuen Kanzleianscbdft

eines Anwalts erfuhr eine Rechtsanwaltskammer, dass

dieser bereits seit vielen Jahren eine nicht angezeigte

Neüenrätiekeit ausübt. Sie beantragte darauftin die- Ein-

leitung ei-nes anwaltsgerichtlichen Ermittlungsvertahrens

""n "-a." 
Anwalr. Däs Verfahren wurde gem $ 116 I2

En'ao iv- I 170 ll StPo mit der Begründung einge-

sLettl, Oass zuÄ einen keine berufsrechtliche Vorbelastung

uoifae., Oi. in Rede stehende Nebent'ätigkeit mit dem

Ä*ä'tttU.-t vereinbar sei und zum anderen selbst die

Dauer der Nichtanzeige der Nebentätigkeit kein 
-aus-

schlaggebendes Argument sei Mit ihrem Antrag aul ge-

ii"friri"i. Entscheidlung nach $ 122 II BRAO richtet sich

ai. fu.-"t e.g"n diJEinsteliung des Ermittlungsverfah-

i.ns. Nu.tt A-uFassung des AnwCH Berlin ist der Annag

auf gerichrliche Entsiheidurg bereits unzulässig' da er

O"n iot*ut.n und inhaltlichen Anforderungen des $ 122

II 2 BRAO nicht gerecht wird.

Nach dieser Vorschrift muss die Antragssckift Taisachen

Leinhalten, welche die Einleitung des anwaltsgerichtlichen

V".f*,t"ot begründen sollen, sowie die Beweismittel an-

eeben. Sinn ;d Zweck dieser Norm ist die Entlastung der

äii aer Überprünrng der Anhäge befassten Gerichte' Da-

** f.fg.,n üe.ondäre Anforderungen an die Ausgestal-

tung des:Antrags. Ein ordnungsgemäßer Antrag setzt nach

AnwGH Berlin, Beschluss vom 12'2'2016 - ll AGH 11/15 =

eeitns zote, osezs I

Gesetzgebung

Neue HinweisPflicht für Anwälte

Verbraucher können nun auf ein europaweit flächen-

äeiiänoäi ictrtlctrtungsangebot zugreifen Anwälte müssen

hierauf gegebenenfalls hinweisen'

Mit dem am 1.4.2016 in Ifuaft getretenen Verbraucher-

sheitbeilegungsgesez wurden die Verordnung über dre

ö"ri".-üi"i,u1lt".g*g in Verbraucherangelegenheiren und

Ji"-iü.[tfiri" übei aliernative Streitbeilegung in Verbrau-

cherangelegenheiien in nationales Rechtumgesetzt'

Für die Anwaltschaft bestehen auf Grund dieser Neure-

;J*n;" ; altematiuen Streitbeilegung neue 
-Hinweis-

iflichien. So sind Arwälte verpflichtet' auf ihrer Homepage

il; ii"k zur europäischen Plattform der Europäischen

Kommission zur Online-streitbeilegung (wwwec'euro-

pu."J"onro.".t/odr) vorzusehen und ihre E-Mail-Adresse

;;;;"b"", wenn sie mit Verbrauchem online-Diensper-

t ag."i. Si*e aes ert. 4 I Buchst' e der ODR-Verordnung

,cliließ"n. I


